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Umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
zum Bebauungsplan Nr. 1811  -Am Nordfeld- 
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67.70 / Hannover,  29.08.2014 

 

Weitere umweltbezogene Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 
 
Region Hannover (Schr. v. 02.09.2014)  

Naturschutz 
Bei den für die Freiflächengestaltung vorgesehenen Anpflanzungen könnte der Anteil heimischer 
Bäume und Sträucher deutlich höher sein. 

Boden- und Gewässerschutz 
Nachfolgend die Stellungnahme aus bodenschutz- und wasserbehördlicher Sicht.  

A   Bodenschutzbehördliche Belange 
Der Region Hannover liegen derzeit keine Gutachten oder historische Recherchen zu der B-
Plan-Fläche vor. Eine abschließende Stellungnahme kann deshalb erst nach Vorliegen der 
Untersuchungsergebnisse bzw. Gutachten (liegt lt. Frau Frenken bei der LHH, 67 mitt-lerweile 
vor) und der endgültigen Stellungnahme der LHH FB 67erfolgen. Bis dahin, auch hinsichtlich der 
Terminfrist zum 05.09.2014, wird sich der Stellungnahme im Begrün-dungstext unter Pkt. 8. 2 
Boden / Altlasten angeschlossen.  

B   Wasserbehördliche Belange  

1. Grundwasser  
Sofern im Zusammenhang mit Bautätigkeiten das Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder 
Ableiten von Grundwasser erforderlich ist und damit eine Grundwasserbenutzung stattfindet, 
bedarf es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. 
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Erlaubnisfrei ist lediglich die vorübergehende Grundwasserbenutzung (Absenkung während der 
Baumaßnahme) in einer geringen Menge (insgesamt weniger als 5.000 m³). Wasserrechtliche 
Antragsunterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Beginn der geplanten 
Grundwasserabsenkung für die Durchführung eines wasserrechtlichen Verfahrens nach §§ 8, 9 
und 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) bei 
der Unteren Wasserbehörde der Region Hannover (Team Gewässer- und Bodenschutz LHH, 
OE 36.12 – Frau Strote, Tel.: 0511/616-22763 – bzw. Herr Müller, Tel.: 0511/616-22760) 
einzureichen. 

2. Niederschlagswasserversickerung 
Für die Versickerung von Niederschlagswasser ist grundsätzlich eine wasserrechtliche Erlaubnis 
erforderlich. Wasserrechtliche Antragsunterlagen sind mind. 6 Wochen vor Baubeginn für die 
Durchführung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde der 
Region Hannover (Team Gewässer- und Bodenschutz LHH, Team 36.12) einzureichen. 

Erlaubnisfrei ist die Versickerung von Niederschlagswasser, das auf Dach- oder Wegeflä-chen 
von Wohngrundstücken anfällt. 

In jedem Fall ist die Planung und Ausführung der Niederschlagswasserversickerung 
grundsätzlich gemäß dem Stand der Technik auf der Grundlage des DWA-Arbeitsblattes A 138, 
"Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser" (Deutsche 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. - Januar 2002) durchzuführen. 

Aufgrund bestehender Auffüllungen bzw. schädlicher Bodenveränderungen im betroffenen 
Plangebiet könnte geplanten Versickerungsmaßnahmen nicht zuge-stimmt werden. Im 
Zusammenhang mit der Planung der Niederschlagswasser-versickerung, wäre der Nachweis zu 
erbringen, dass der Untergrund/Boden im Bereich der Versickerung frei von Schadstoffen ist, 
bzw. es könnte erforderlich werden, dass bei einer geplanten Niederschlagswasserversickerung 
ein Austausch von belastetem Bodenmaterial erforderlich wird, da eine Versickerung nur über 
nicht belastetes Bodenmaterial zugelas-sen werden kann. 

Im Übrigen wird auf die Stellungnahme der LHH (Frau Weitzel, 67.12 v. 07.08.2014) sowie die 
noch ausstehende Bewertung der Ergebnisse der durchgeführten Unter-suchungen verwiesen. 

Regionalplanung 
Die Planung ist mit den Zielen der Raumordnung vereinbar. 

 
 
Forstamt Fuhrberg (Schr. v. 04.09.2014)  
> Die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf den Wald sollen u. a. deshalb in Kauf 

genommen werden, weil die geplanten Nutzungen nicht näher an den Wald heran rücken als 
dies bereits gemäß des Ursprungsplans zulässig war. Bei einer Änderung bestehender Pläne 
(und erst recht bei einer Neuaufstellung) sind aber die aktuellen Anforderungen zu 
berücksichtigen. Die bisher geltenden Regelungen dürfen nicht ungeprüft übernommen 
werden. 

> Es fehlt eine Begründung dazu, warum der „unter Gesichtspunkten der Gefahrenabwehr 
bedeutsame Waldabstand“ hier nicht eingehalten werden soll. Die Argumentation bezieht sich 
nur auf die Auswirkungen auf den Wald, nicht aber auf die Auswirkungen auf die geplante 
Bebauung.  

Die Baugrenze sollte daher im Zuge des Verfahrens nach Westen verschoben werden, um den 
Waldbelangen angemessen Rechnung zu tragen.  

Weitere Bedenken, Anregungen oder Hinweise habe ich derzeit nicht.  
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Das Plangebiet war bisher als Mischgebiet ausgewiesen. Bei der Planung handelt es sich um 
einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. Eine Ausgleichsberechnung ist daher nicht 
erforderlich.  

Anlage aufgestellt, 61.13, 12.09.2014 


